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als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt 
werden (§ 8 JArbSchG) . Wenn an einzel-
nen Werktagen die Arbeitszeit auf 
weniger als acht Stunden verkürzt ist, 
können Jugendliche an den übrigen 
Werktagen derselben Woche 8,5 Stun-
den beschäftigt werden .

Es bleibt dem ausbildenden Arzt über-
lassen, die Arbeitsstunden unter Be -
rücksichtigung gesetzlicher Vorschrif-
ten nach den Erfordernissen der Praxis 
auf die einzelnen Wochentage zu ver-
teilen .

Persönliche Angelegenheiten hat die 
Auszubildende grundsätzlich außerhalb 
der Arbeitszeit zu erledigen . Ein Fern-
bleiben ist nur mit vorheriger Zustim-
mung des ausbildenden Arztes gestattet .
Bleibt die Auszubildende ohne Erlaub-
nis oder ohne hinreichende Entschuldi-
gung der Arbeit oder der Berufsschule 
fern, so verliert sie für die Dauer des 
Fernbleibens den Anspruch auf Ausbil-
dungsvergütung .
Jugendliche Auszubildende dürfen vor 
einem vor neun Uhr beginnenden 
Unterricht und an einem Berufsschul-
tag mit mehr als fünf Unterrichtsstun-
den nicht beschäftigt werden . Einer 
von regelmäßig zwei Berufsschulta-
gen/Woche mit mehr als fünf Unter-
richtsstunden wird mit acht Stunden 
auf die Ausbildungszeit angerechnet . 
Ein Wiedererscheinen in der Praxis 
nach dem Berufsschulunterricht ent-
fällt in diesem Fall . Für den zweiten 
Berufsschultag/Woche kann – dies 
liegt also im Ermessen des Ausbilden-
den – grundsätzlich nur die tatsächli-
che Dauer des Unterrichts einschließ-
lich Pausen und Freistunden (soweit 
diese Zeit nicht für das Aufsuchen der 
Praxis ausreichend ist) angerechnet 
werden .

Bei volljährigen Auszubildenden wird 
als Berufsschulzeiten die tatsächliche 
Unterrichtszeit einschließlich Pausen 

angerechnet . Eine Rückkehr in die Pra-
xis ist zulässig, wobei die dafür aufge-
wendete Wegezeit ebenfalls auf die 
Ausbildungszeit anzurechnen ist . Dar-
über hinaus ist zu prüfen, ob aufgrund 
einer übermäßigen Wegezeit die ver-
bleibende Restzeit noch zweckentspre-
chend für die betriebliche Ausbildung 
genutzt werden kann . Anderenfalls ist 
die noch „offene“ Ausbildungszeit an 
einem anderen Tag abzuleisten .

Ausbildungsvergütung
Die Vergütung muss grundsätzlich 
angemessen sein . Bei nicht tarifgebun-
denen Vertragsparteien ist die vertrag-
lich vereinbarte Ausbildungsvergütung 
jedenfalls dann nicht mehr angemes-
sen, wenn sie die in einem für den Aus-
bildungsbetrieb einschlägigen Tarifver-
trag enthaltenen Vergütungen um 
mehr als 20 Prozent unterschreitet . 
Maßgeblich für die Beurteilung der 
Angemessenheit ist nicht der Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses, sondern die 
Fälligkeit der jeweiligen monatlichen 
Vergütung . Deshalb kann bei Abschluss 
eines neuen Gehaltstarifvertrages für 
Medizinische Fachangestellte die 
ursprünglich vereinbarte Ausbildungs-
vergütung nicht mehr den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen, sodass eine 
nachträgliche Anpassung erfolgen 
muss .

Ist eine Ihrer Fragen rund um das Aus-
bildungsverhältnis offen geblieben, 
rufen Sie uns an! Wir sind gern für  
Sie da . 

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Medizinische Fachangestellte 
Telefon: 0351 8267-170
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Konzerte und 
Ausstellungen
ausstellungen im foyer und 4. Etage in 
der sächsischen landesärztekammer

Viktoria Graf
INTErMEZZO – 
Malerei und Zeichnung
bis 21. oktober 2018

Künstlerbund Dresden
Kunst im Blut
25. oktober 2018 bis 20. Januar 2019

Vernissage
Donnerstag, 25 . Oktober 2018, 19 .30 Uhr
laudatio
Dr . Jördis Lademann, Kunsthistorikerin

programmvorschau

30 . September 2018, 11 .00 Uhr
Junge Matinee „Herbstliche Klänge”
Es musizieren Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule des Land kreises Meißen

Aktuelle Ausstellung: Viktoria Graf
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